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1324. 

Vorliiufllle HlIbllltlltlon$Qrdnung
 
d~ F"dlbereichs V - RechtswIssenschaft _
 

der Universität Trier
 

Vom 22. März 1980 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs V 
- nec:htswlssenschllft - der Universitilt 
Trier hat lIufgrund des § 80 Abs. 2 Nr. 3 
des Landesgesetzes über die wissenschaft
lichen Hochschulen In Rheinland-Pfalz 
(Hochschulllesetz - HochSchGl vom 21. Juli 
1978 (GVB!. S. 5071. BS 223-41. am 11. Jull 
1979 und'23. Januar 1980 die folgende vor
läuflie HlIbUltlltlol13Ordnung beschlossen. 
die nach cenehn11gung durch den Kultus
minister vom 22. März 1980 - Az.: 953 Tgb. 
Nr. 1977/79 - hiermit bekanntgemacht wird. 

§ I
 
Ziel der Habilitation
 

11) Die Habilltatlon dient der mrmlichen 
Feststellung der hervorragenden wissen
schaftlichen Leistungen (§ 46 Abs. I Nr. 4 
HochSchG) und der pildaioglschen Eignung 
auf dem Gebiet. für das die Lehrbefähigung 
angestrebt wird. 

(2) Durch die Habllltlltlon erlangt der Be
werber den akademischen Grad eines habi
litierten Ooletors der Rechte (Dr. lur. habil.). 

§ 2
 
Voraus.setzungen für die Habllltation
 

(I) Der Bewerber mull nach einem abge
schlossenen Studlwn der Rechtswissen
schaften an elner·w1sseZl.Schaftlichen Hoch
schule den Grad eines Doktors erworben 
und seine wlssenschattllche BefähIgung zu
sätzllch durCh Veröffentlichungen unter Be
wels gestellt haben. Die Promotlon soll 
mindestens mit der Note magna cum laude 
abgeschlossen worden sein; der Fachbe
reichsrat kan.D nach Anhörung des Hablll 
tatIonskollegiums (§ 13) In begründeten 
Ausnahmefällen Befreiung von dieser Vor
aussetzuni erteilen. 

(2) Er soll die Beflihlgung zum RIchteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst er
langt haben der Fachbereichsrat Ieann nach 
Anhöruni des Habllltationsieollegiums Be
freiung von dieser Voraussetzung ertellen. 
(3) Die Zulassung zum Habllltationsverfah
ren und die Feststellung der Lehrbefähi
gung sind zu versagen. wenn dem Bewer
ber ein aleademlscher Grad entzogen wurde 
oder Tatsachen vorliegen. die zur Entzie
hung eines akademischen Grades berech
tigen würden. ' 

(4) Der Bewerber darf sich nicht schon ein
mal erfolglos einem Habllltationsverfahren 
unterzogen haben. Von dIesem Erfordernis 
Ieann der Fachbereichsrat nach Anhörung 
des Habilitationskollegiums aus besonderen 
Gründen Befreiung erteilen. 

§ 3 
HabllltatlOnlzulassungsantrag 

Der Antrai auf Zulasaung zum Habllita
tlonsverfahren Ist schriftlich einzureichen. 
BelzufOlen sind: 

I.	 ein Lebenslauf mit Versicherung über 
etwaige frühere Habllitatlonsversuche; 

2.	 die urkundlichen Nachweise über du 
Vorlleien eier In § 2 bezeichneten Vor
aussetzungen und elle bisher bestande
nen Prüfungen. Wird glaubhaft gemacht. 
daß einzelne Urkunden aus besonderen 
Gründen nicht vorielelt werden kön
nen. so kann der Fachbereic:hsrat Be
freiung von dieser' VorSchrift erteilen; 

J.	 ein Verzeichnis aller bisherigen wissen
schaftlichen Veröffentlichungen; 

4.	 die Dis~ertation sowie die weiteren wis
senSchaftlichen VeröCCentlichungen; 

5.	 eine Habllltlltionsschrlft; wird dieselbe 
ungedruckt vOfllelegt. so h"t der Bewer
ber eine schriftliche VerpflichtunJ;ser
killrung beizufügen. daß er sie binnen 
zweier Jahre veröffentlichen und dem 
Fachbereich 3 Stücke des gedruckten 
Werkes' kostenfrei abliefern wird: h::lt 
der B<:werber die Habilitationsschrift 
nicht binnen zweier Jahre verÖffentlicht. 
so berichtet er auf AnforderunJ; des 
Dekans über die HlnderunJ;sgründe und 
den voraussichtlichen Zeitpunkt der Ver
öffentlichuni: 

6.	 eine Versicherung. daß der Bewerber 
die Abhandlunll selbst verfl1ßt. sich kei
ner fremden HUfe bedient und keine 
anderen als die im SchrIftenverzeichnis 
der Abhandlung angeführtel1 Schriften 
benutzt hat; 

7.	 die Angabe des oder der Fachgebiete, 
für die die Lehrbefllhlgung erstrebt 
wird; 

8.	 ein Verzeichnis bisher abgehaltener 
LehrveranstaltunJ;en; 

9.	 ein amtliches Führungszeugnis. sofern 
der Bewerber nicht im öffentlichen 
Dienst steht. 

§4 
Zulassung zum Habllitallonsverfahren 

(I) Ober den Antrag auf Zulassung zum 
Habilitationsverfahren entscheidet nach 
Anhörung des Habllitationskollegiums der 
Fachbereichsrat in angemessener Frist. 

(2) Der Dekan tellt dem Bewerber die Ent
scheidung über das Gesuch durch schrift 
lichen Bescheid mit.' Eine ablehnende Ent
scheidung ist zu begründen und mit' einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

§5 
Habllitalloasleistungen 

(I) Der Bewerber mull die Befähigung zur 
selbständigen Fonchung durch eine Habi
litationsschrift unter Beweis stellen und 
sich einer wissenschaftlichen Aussprache 
unterziehen. Im Habllltallonsverfahren Ist 
aullerdem seine pädagogische Eignung fest
zustellen. 
(2) Der Fachbereichsrat kanl1 nach Anhö
rung des Habilltallonskollegiums zulassen. 
dall anstelle der Habllltllllonsschrift wis
senschaftliche Veröffentlichungen vorgelegt 
werden. wenn diese insgesamt einer Habi
litationsschrift gleichwertig sind. In diesem 
Fall gelten die Vorschriften dieser Habl
IItationsordnung Ober die Habllitations
schrift entsprechend. § 2 Abs. I bleibt unbe
t1lhrt. 

§6
 
Prüfung der Habllitatlonsschrift
 

(l) Der Dekan bestimmt 'fOr die Prüfung 
der Habilitationsschrift zwei Berichterstat 
ter aus dem Kreis des Habllltatlonskolle
1Iums oder der entpnlchteten Professoren. 
Diese lieben begründete Outachten ab und 
schlaien die Annahme oder die Ablehnung 
der Arbeit vor. 
(2) Sofern der Gegenstand der Hablllta
tlonsschrift das erfordert. kann der Dekan 
auf Vorschlai des HabilitatIonskollegiums
Professoren oder al1e1ere Habllitierte als 
zusätzliche Gutachter bestimmen; diese 
können auch anderen Faleultäten oder Fach
bereichen angehören. 
(3) Ober elie Annahme der Habilitations
schrlCt beschließt das Habilitationskolle
gium einen Vorschlag. Jedes Mltglied des 
Habilitatiomkoilegiums hat das Recht. in 
angemessener Frist eine Stellungnahme zu 
der Arbei tabzugeben. 
(4) Wird die Habllitationsschr!ft als nicht 
ausreichend beurteilt. schlägt das Habilita· 

tlonskollegium dem F"chbereichsrat die 
Ablehnung der Habilil::ltlonsschrifl und des 
H"bilit"lionsgesuchs vOr, Der F"chbereichs
rat entscheidet über die Annahme der Ab
lehnung unter Würdi::ung des Vorschlags 
des Habillt::ltionskolleglums. 

(5) Eine lIbJ;elehnte Habilitationsschrift ver
bleibt mit dem Gutachten bei den Akten des 
Fachbereichs. 

§ 7
 

Probevortrag und Aussprache
 
(I) Wird die Habilitationsschrift angenom
men. so hat der Bewerber einen Probevor~ 
trai zu halten. Der Bewerber schlägt drei 
Themen vor. von denen der Fachbereichs
r"t auf Vorschlag des Habilitationskoile
::Iums eines auswiihlt. Im Anschluß an den 
Probevortrag findet eine wissenschaftliche 
Aussprache statt; sie soll an den Probevor
tr::lg oder die Habilitlltionsschrift anknüp
fen. k::lnn sich lIber ::lUch auf andere Frllgen 
des FlIchgebietes erstrecken. für das die 
Lehrbefähigung angestrebt wird, 

(2) Der Probevortrag und die wissenschllft 
liche Aussprache finden vor dem H::lbilita
t1onskollegium und dem F::lchbereichsrat 
statt; ,,15 Hörer sind die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter des Fachbereichs sowie die In
haber von Habilitantef\stlpendien zugelas
sen. Der Dekan kann in begründeten FlIl
len weitere Personen zulassen. Der Dekan 
teilt den Termin mindestens zwei Wochen 
vorher mit. 

(3) Der Oekan bestimmt einen Protokoll 
führer zur Anfertigung einer Niederschrift. 
die die wesentlichen Gegenstände der Aus
sprache und die Entscheidung nach § B 
enthält. 

§ 8
 
Entscheidung über die Habilitation
 

(I) Nach Beendigung der Aussprache be
schließt das Habilltationskollegium. ob und 
'fOr welche Fachgebiete dem Fachbereichs
ral die ErteIIunIl deI' Lehrbefllhlguni vor
geschlaien werden soll. Sofern der Oeien
stand der Lehrbefähigung dies erfordert. 
gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. Kommt eIn 
positiver Beschluß nicht zustande. gllt die 
Entscheidung des Habilitatlonskollegiums 
als Vorschlag an den Fachbereichsrat. das 
Habllitatlonsgesuch abzulehnen. 
(2) Der Fachbereichsrat entscheidet unter 
Würdigung des Vorschlags des Habillta
tlonskollellums nach Absatz I über die Er
tellung der L.ehrbefählgung. 
(3) Das Habllitationskolleilum und der 
Fachbereichsrat haben bei der Beschlußfas· 
sung auch darüber zu beClnden, ob der Be
werber die pädagogische Eignung besitzt. 
Wenn die Feststellung der pädagoltschen 
Ellnung nicht ietroffen werden kann. sO Ist 
dem Bewerb<!r Gelegenheit zu geben. gege
benenfalls in einer öffentllchen Probevor
lesung seine pädagogische Eignung nach· 
zuweisen; das HabilItationsverfahren kann 
zu diesem Zweok bis zur D"uer eines halben 
Jahres unt~rbrochen werden. 

§ 9
 
Verfahren des Fachbereichsrats
 

(I) Der rachberelchsrat entscheidet In An
ielegenhelten der Habilitation. Soweit der 
Fachbereichsrat Ober die Bewertung von 
HabilitatIonsleistungen entscheidet. sind 
nur Proressoren und sonstige habilitierte 
Mitglieder des Fachbereichsrates stimm
berechtigt. Bei ~onstigen Bewertungen Im 
Rahmen des Habillt"tionsverfahrens Ist 
§ 24 Ab•. 4 HochSchG zu beachten, 
(2) Sofern ein Vertreter des Fachgebiet~ 
oder der Fachgebiete. für die sich der Be
werber habilitieren will. dem FlIchbereichs
rat nicht als Professor angehört. ist der 
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Vorschlag des HabllltatronskOl!eglums durc:h 
einen Professor dieses fachl:ebletes oder 
dieser Fachlleblote &u vertreten. Ein Stimm
recht Im F:lc:hberclchsral wlrd dadurcn nicht 
becrilndet. 

§ 10 
Wiederholung des Habltltatlonsverfanrens 

1st ein Habllltatlon'&esuch wesen un,e
nUllender LeIstuni llbllewlesen worden, so 
darf es nicht Wiederholt werden. Von dte=oer 
Vorschrift kann der Fachbcl"elchsr:lt nur 
bei Vorllcs;en besonderer CrUnde Berrel
unll erteilen. 

§ ll
 
Abschluß des HlIbllltlltlonlverfllhrens
 

(l) Uber die Verleihuns des Cr:ldes des 
Dr. lur. habil. wird lIufgrund des orfolilreich 
abllelc:hlolSenen Habilltatlonsverf:lhrens 
eine Urkunde ausllestellt, die der Prösident 
der Unlversitllt und der Dekan unterzeich
nen. In der Urkunde sind das Fachgebiet 
oder die Fac:hgeblete anzugeben, für die 
die Lehrbefähigung ausge=oprochen wird. 
(2) Wird das Habllitatlonsiesuch abgelehnt, 
teilt der Dekan diele tntscheldunll dem 
Bewerber durch einen schrlftllc:hen Be
scheid mit Rec:htsmlttelbelenrunll mit. 
(3) Nach AbschluO des Habilitationsvertah
rens Ist dem Bewerber Einsicht In die Pril 
funllSakten zu lIewlillren. 

§12 
Umhabllltierunil 

Ober Umllabllltierungen entscheidet der 
Fachbarelchsrllt auflll'\lnd eines Vorschlalll 
des HabilItationskollegiums. Das Habillta
tlonskolleglum.schlägt zwei Berichterstatter 
zur Vorbereitung der BeschluDfassung vor. 

§ 13 
Habilltatlonskolleglum 

Das Habllltationskollesium besteht aus den 
Professoren Im Sinne von § 48 HochSchC 
sowie den anderen hllbilltierten Mltslle
dem des Fachbereichs, Im Falle einer Be
urlaubung zur Wahmehmun, einer aus
wllrtl,en Lehrtltlikeit ruht die Mitglied
schaft. Slnd entpflichtete Professoren als 
Berichterstatter bestellt, so sind Ile Mit
llileder des HabllltaUonakolleslums. Der 
Dekan Ist Vorsitzender des Habilltations
kolleslums. 

. §'14 
Verfahren bei Tluschunsshandlungen 

Hat der Bewerber beim Nach';els der Zu
lusunssvoraussetzunllen zum Habllltations
verfahren oder bei der Erbrlngung von 
HabllItationslelstunlen eine Tliuschung be· 
sanien, so kann der Fachbereicharat die 
Habilltation sanz oder teilweise fUr unllül
tlg erklären. Bevor der Fac:hberelchsrat 
einen Beschluß faßt, Ist dem Bewerber Ge. 
lesenhelt zur Stellungnahme zu seben. Der 
Dekan teilt dem Bewerber den Beschluß 
des Fac:hberelchsrates mit Rec:htsmltlelbe
lehruns ml t. 

§ 15 
Entzug des Crades Dr. iur. habil. 

Der Grad eines habilitierten Doktors der 
Rechte (Or. lur. habiL) kann nach den gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen en t
zogen werden. 

§ 16 
rnkrafllreten 

Diese Ordnung tritt am Tllge ihrer Ver
öffentlichung Im Staatsanzeiger des Landes 
Rheinland-Pfalz In Kraft. 

Trier, den 22. März 1980 

Der Dekan des Fachbereich5 V
 
der Universität Trler
 

Prot. Dr. Michael I< 10 e p fe r
 


